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34 Monopole

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

GSpG 1989 §52 Abs1

VStG §25 Abs1

VwGVG 2014 §38

1. VStG § 25 heute

2. VStG § 25 gültig ab 01.07.2013 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 33/2013

3. VStG § 25 gültig von 01.02.1991 bis 30.06.2013

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie Ra 2020/17/0052 B 9. April 2021 RS 2

Stammrechtssatz

Der Umstand, dass die Durchführung von Probespielen während einer glücksspielrechtlichen Kontrolle nicht möglich

war, führt noch nicht dazu, dass schon deshalb die Verwirklichung eines objektiven Tatbildes nach § 52 Abs. 1 GSpG zu

verneinen wäre, weil das Verwaltungsgericht im Rahmen seiner Verp>ichtung zur amtswegigen Wahrheitserforschung

auch Zeugenaussagen und andere Beweismittel heranziehen darf (vgl. VwGH 24.9.2020, Ra 2019/17/0041, mwN).Der

Umstand, dass die Durchführung von Probespielen während einer glücksspielrechtlichen Kontrolle nicht möglich war,

führt noch nicht dazu, dass schon deshalb die Verwirklichung eines objektiven Tatbildes nach Paragraph 52, Absatz

eins, GSpG zu verneinen wäre, weil das Verwaltungsgericht im Rahmen seiner Verp>ichtung zur amtswegigen

Wahrheitserforschung auch Zeugenaussagen und andere Beweismittel heranziehen darf vergleiche VwGH 24.9.2020,

Ra 2019/17/0041, mwN).
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